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Um welche Veranstaltung geht es?
Das Seminar „Fehlerkorrektur im Französischunterricht“ richtet
sich an zukünftige Französischlehrer*innen und gehört zum
Modul Sprachdidaktik des Master of Education. In dieser
Veranstaltung werden nach einer theoretischen Einführungsphase
(Was ist ein Fehler? Was ist Korrektur? Wann sollte ein Fehler
korrigiert werden, wann nicht? etc.) gemeinsam mit den
Studierenden verschiedene Elemente von Fehlerkorrektur
erarbeitet, z.B. Korrekturmethoden, die Lehrer*innen in der
mündlichen oder schriftlichen Fehlerkorrektur anwenden können.
Zudem entwickeln die Studierenden Übungen aus konkreten
Fehlern, die den Schüler*innen helfen sollen, ihre Wissenslücken
nachhaltig zu schließen. Bezogen auf die Schüler*innen-
Perspektive erarbeiten die Studierenden innovative Methoden zur
Berichtigung bzw. zur Dokumentation eigener Fehler (Lernordner,
Karteikarten etc.).

Welcher Stoff wird in der konkreten
Übungssitzung behandelt?
Um Schüler*innen nicht nur ihre Defizite vor Augen zu führen,
sondern auch ihren Lernfortschritt und besonders gelungene
Konstruktionen zu honorieren, lernen die Studierenden die
Positivkorrektur kennen. Durch die ergänzenden grünen
Kommentare (im Kontrast zur roten Negativkorrektur) sollen die
Schüler*innen sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden,



Selbstvertrauen entwickeln und erfahren, welche Formulierungen
sie unbedingt beibehalten oder weiter ausbauen sollten.

Welche möglichen Lehr- und Lernziele
gibt es?
Es werden ausschließlich Lernziele formuliert, die darlegen, was

die Studierenden am Ende der Sitzung können sollen. Auf diese
Art und Weise soll der Intake der Studierenden, d. h. das, was sie
tatsächlich von dem, was ihnen angeboten wurde, aufgenommen
und verarbeitet haben, und nicht der Input (in Form von
Lehrzielen), in den Vordergrund gestellt werden.

Das Groblernziel der Sitzung ist es, dass die Studierenden die
ihnen weitgehend unbekannte Positivkorrektur kennen- und
anwenden lernen. Es untergliedert sich in folgende Feinlernziele:

Am Ende der Sitzung sollen die Studierenden die1.
Funktionsweise der Positivkorrektur (inkl. Vorgehensweise und
Symbolik) in eigenen Worten beschreiben können.

Am Ende der Sitzung sollen die Studierenden didaktische und2.
lernpsychologische Gründe für und gegen den Einsatz von
Positivkorrektur in allen Niveau- und Altersstufen benennen
können.

Am Ende der Sitzung sollen die Studierenden eine3.
authentische Schülerklausur „positiv korrigieren“ können,
indem sie die Klausur mit entsprechenden Symbolen versehen
und einen abschließenden Kommentar für die Schülerin oder
den Schüler verfassen.

Welche Lehr- und Lernmethoden
können in der Übung zum Einsatz
kommen?
Im ersten Teil der Sitzung präsentiert eine Studierende in Form
eines Kurzvortrages die Funktionsweise der Positivkorrektur und
demonstriert diese an einem konkreten Beispiel. Die anderen



Studierenden verfolgen die per Beamer auf eine Leinwand
projizierte „Vorführung“. Im Anschluss können Fragen zur
Vorgehensweise gestellt werden.
In Kleingruppen erarbeiten die Studierenden im Anschluss
zunächst anhand eigener Erfahrungen und Ideen, anschließend
anhand kurzer wissenschaftlicher Texte und Erfahrungsberichte
didaktische und lernpsychologische Gründe, die für oder gegen
die Positivkorrektur sprechen.
Nachdem die Ergebnisse in einem Tafelbild zusammengetragen,
systematisiert und somit gesichert worden sind, erhalten die
Studierenden eine authentische, anonymisierte Schülerklausur.
Zunächst führen sie die in den letzten Sitzungen eingeübte
„normale“ Negativkorrektur durch und ergänzen in einem
weiteren Durchgang die neu kennengelernte Positivkorrektur.

Wie können die Lernziele überprüft
werden?
Das erste Feinlernziel wird hauptsächlich in der anschließenden
Fragerunde überprüft, in der einerseits deutlich wird, welche
Elemente den Studierenden noch unklar sind, und andererseits
die Formulierung der Fragen zeigt, ob die Grundelemente der
Positivkorrektur verstanden worden sind.
Die Lernzielkontrolle des zweiten Feinlernziels führt die
Überprüfung des ersten zu Ende, denn auch in diesem Kontext
kann anhand der Argumentation eine Überprüfung der
theoretischen Kenntnisse erfolgen. Die Studierenden präsentieren
jede*r einen Teil ihrer Gruppenarbeitsergebnisse, so dass alle
Studierenden zu Wort kommen. Sowohl die Einzelpräsentationen
als auch die anschließende gemeinsame Systematisierung der
Ergebnisse fungieren einerseits als erneuter Input, der somit zu
einer vertiefenden Sicherung des neu gelernten Stoffes beiträgt,
und ermöglichen andererseits einen Überblick über den
Lernstand aller Studierenden.
Das dritte Feinlernziel wird auf zweifache Weise überprüft. Zum
einen reichen die Studierenden ihre Korrekturen ein, so dass die
Dozentin eine intensive Begutachtung vornehmen kann, zum
anderen werden die Korrekturen in der folgenden Sitzung im
Plenum besprochen. Dabei werden zunächst – im Sinne einer
gelebten Positivkorrektur (!) – Elemente herausgearbeitet, die den



Studierenden (bereits) gut gelungen sind. Anschließend werden
Elemente thematisiert, die in den Positivkorrekturen der
Studierenden (noch) nicht optimal gelaufen sind. Zudem erhalten
die Studierenden die Möglichkeit, positive Erfahrungen sowie
Schwierigkeiten, die bei der Durchführung der Positivkorrektur
aufgetreten sind, mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen
zu diskutieren und ihre Einstellung gegenüber der
Positivkorrektur entsprechend ihrer neuen Praxiserfahrungen und
der daraus resultierenden Erkenntnisse zu modifizieren.



Arbeitsmotivation und Führung
Anne-Lena Göpfert
8. November 2012

Um welche Veranstaltung geht es?
Seminar „Arbeitsmotivation und Führung“:
Gegenstand ist die Vermittlung grundlegender Begriffe, Konzepte
und Theorien der Arbeitsmotivation und Führung in
Organisationen

Welcher Stoff wird in der konkreten
Übungssitzung behandelt?
In der ausgewählten Beispielsitzung lernen die Studierenden das
Handlungsphasenmodell von Heckhausen kennen. Das Modell
beschreibt das individuelle Handeln bzw. den Handlungsprozess
anhand von vier Phasen. Um die innerhalb einer Phase
ablaufenden Mechanismen zu beschreiben, zu erklären und
vorhersagen zu können, greift das Handlungsphasenmodell auf
einschlägige motivations- und willenspsychologische
Prozesstheorien zurück, ordnet diese den einzelnen Phasen der
Handlung zu und erzielt somit eine konzeptionelle Verknüpfung
verschiedener psychologischer Theorien (=integrative
Rahmentheorie). Auf Basis des Modells können
Gestaltungsmaßnahmen abgeleitet werden, um individuelles
Handeln in Organisationen zu motivieren, auszurichten und zu
steuern.



Welche möglichen Lehr- und Lernziele
gibt es?
Ein zentrales Lehrziel ist es, die grundlegenden Aussagen,

Begrifflichkeiten und Inhalte des Handlungsphasenmodells
verständlich und auf das Wesentliche konzentriert zu vermitteln.
Die Studierenden sollen ein Verständnis der Theorie, ihrer
Einordnung in motivationspsychologische Konzepte sowie ihre
Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis erwerben. Ferner sollen
Lern- und Behaltensprozesse durch eine interaktive,
abwechslungsreiche mediale Gestaltung sowie durch die
Übertragung auf Beispiele aus dem Studierendenalltag
unterstützt werden.

Es werden kognitive und instrumentelle
Lernziele verfolgt.
Kognitiv. Primär soll in dieser Übungssitzung erreicht werden, dass

die Studierenden a) den Erklärungsgegenstand sowie die
Kernaussagen des Handlungsphasenmodells kennen und
benennen, b) die einzelnen Phasen des Modells inklusive ihrer
wesentlichen Merkmale beschreiben und sie konzeptionell von
einander abzugrenzen, und c) die in das Handlungsphasenmodell
integrierten Prozesstheorien benennen und der entsprechenden
Phase zuordnen können.
Instrumentell. Obwohl die Übungssitzung hauptsächlich die

Vermittlung von Grundlagenwissen zum Gegenstand hat, besteht
ein weiteres Lernziel darin, das Handlungsphasenmodell auf ein
konkretes Beispiel zu übertragen und somit die eigene Fähigkeit
zum Transfer des Gelernten auf Praxisprobleme zu schulen.

Welche möglichen Lehr- und
Lernmethoden können in der Übung
zum Einsatz kommen?
Zum Einstieg in die Thematik bieten sich kurze, etwa 10-minütige
Inputteile an, die die wesentlichen Informationen zum Modell und



den Phasen überblicksartig zusammenfassen. Dabei empfiehlt es
sich zur Konkretisierung und Nachvollziehbarkeit der Inhalte ein
anschauliches Beispiel aus dem Unialltag der Studierenden
einzuflechten (z.B. Das Lernen für eine Klausur). Zur Vertiefung
der Inhalte eignen sich Expertenrunden. Es werden vier

Expertenteams (jeweils ein Team für jede Phase) gebildet. Jedes
Team erhält einen Vertiefungstext, den es anhand von 3 – 4
Fragen bearbeitet und auf einen Flipchart aufbereitet. Ziel ist es,
dass jedes Expertenteam anschließend die Ausarbeitungen
vorstellt und somit den anderen Studierenden ihr Wissen
weitervermittelt.
Eine andere Möglichkeit der Kleingruppenarbeit, die jedoch eher
auf das grundlegende Verständnis der Theorie und weniger die
inhaltliche Vertiefung abzielt, ist die eigenständige Entwicklung
eines Beispiels, anhand dessen die Studierenden die
grundlegenden Phasen des Handlungsphasenmodells
nachvollziehen und konkret erläutern.

Wie können die Lernziele überprüft
werden?
Zum Ende der Sitzung oder zum Beginn der nächsten
Übungssitzung kann ein kurzes Wissensquiz mit 5 – 10 Fragen

durchgeführt werden. Dabei können entweder Wissens-/
Verständnisfragen oder Transferfragen gestellt werden. Letztere
geben Aufschluss darüber, ob das Gelernte auch wirklich
verstanden bzw. verarbeitet wurde.

Weiterhin bieten sich Zwischenzusammenfassungen an, die von den

Studierenden vorgenommen werden, um bereits während der
Sitzung den Lernfortschritt zu eruieren. Ob die Inhalte wirklich
verstanden wurden, lässt sich auch sehr gut daran erkennen, ob
die Studierenden in der Lage sind, die Inhalte anhand eines selbst-

oder vorgegebenen Beispiels zu erläutern. Auch weiterführende

oder kritische Zwischenfragen durch die Lehrperson können zur

Evaluation genutzt werden. Schnell durchzuführen ist ein Blitzlicht

am Ende der Sitzung, in dem alle Studierenden ein bis zwei
zentrale Kernbotschaften formulieren, die in der Sitzung
vermittelt wurden. Das Blitzlicht eignet sich zwar nicht zur
detaillierten Überprüfung des Lernerfolgs, gibt aber eine erste



grobe Orientierung. Gleichzeitig fördert die Formulierung von
Kernbotschaften die Auseinandersetzung mit den zentralen
Inhalten und unterstützt damit auch Lern- und Behaltensleistung.



Lehr- und Lernziele in der
Mathematik
Prof. Dr. Karl Friedrich Siburg
8. November 2012
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Um welche Veranstaltung geht es?
Die Grundausbildung im Mathematikstudium beginnt mit den
beiden Vorlesungszyklen „Analysis“ und „Lineare Algebra“. Die
Vorlesung „Analysis I“ beschäftigt sich mit der eindimensionalen
Differential- und Integralrechnung und baut dabei auf dem
vorhandenen Schulwissen auf. Zentraler Bestandteil der
Veranstaltung sind wöchentliche Hausaufgabenzettel, die von den
Studierenden in Eigen- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden. In
den Übungen werden dann (neben anderen aktiven
Arbeitsphasen) auch die Hausaufgaben vom Übungsleiter
besprochen und von den Studierenden präsentiert.

Welche möglichen Lehr- und Lernziele
gibt es?
Das Richtziel soll „Differenzierbare Funktionen“, das Grobziel „Der
Satz von Taylor“ sein. Der Themenbereich „Satz von Taylor“
umfasst etwa 4 SWS, d.h. eine Vorlesungswoche. Der Taylorsche
Satz liefert Aussagen über lokale Approximationen einer
differenzierbaren Funktion. Natürlich können in der
zweistündigen Übung nicht alle in der Vorlesung behandelten
Sachverhalte zur Sprache kommen; der Übungsleiter muss also
bei der Wahl seiner Feinziele eine klare Auswahl treffen. Mögliche
operationalisierbare Feinziele können z.B. sein:

Die Aussage des Satzes von Taylor wiedergeben können1.



Den Beweis des Satzes von Taylor wiedergeben können2.

Den Beweis des Satzes von Taylor jemand anderem mit3.
eigenen Worten erklären können

Das Taylorpolynom einer gegebenen Funktion berechnen4.
können

Den Satz von Taylor in einen Zusammenhang mit anderen5.
Approximationsmethoden stellen können

Welche Lehr- und Lernmethoden
können in der Übung zum Einsatz
kommen?
Die Festlegung des Lehr- und Lernzieles beeinflusst sehr stark die
Wahl einer geeigneten Lehr- und Lernmethode. Daher wird die
Planung einer Übungssequenz durch konkrete Lehr- und Lernziele
ungemein erleichtert. Zu den obigen Feinzielen bieten sich z.B.
folgende Methoden an:

Einzelarbeit1.

Einzel- oder Partnerarbeit2.

Partnerarbeit3.

Einzel- oder Gruppenarbeit, Gruppenpuzzle4.

Projektarbeit, Leittextmethode5.

Den stärksten Lerneffekt haben dabei erfahrungsgemäß
handlungsorientierte Methoden (wie z.B. Projektarbeit oder
Leittextmethode), bei denen großer Wert auf eigenständige
Informationsbeschaffung, selbstreflektierte Arbeitsplanung sowie
die abschließende Erstellung eines Produktes gelegt wird.
Fachliche Vorlage für eine solche handlungsorientierte
Arbeitsphase können z.B. ein kurzer Lehrbuchabschnitt (bei dem
Details ergänzt werden müssen) oder ein Fachartikel (der sinnvoll
zusammengefasst und präsentiert werden soll) sein.



Wie können die Lernziele überprüft
werden?
Die Aufstellung operationalisierbarer Feinziele macht die
Überprüfung des Lernerfolges erst möglich. Auch hier bieten sich
je nach Feinziel bestimmte Methoden an, wie z.B.:

Mündliche oder schriftliche Abfrage1.

Mündliche oder schriftliche Abfrage2.

Partnerabfrage3.

Schriftlicher Kurztest, Hausaufgaben4.

Präsentation, Bewertung des Produktes5.

Dabei sind die „altmodischen“ Hausaufgaben durchaus das Mittel
der Wahl, wenn es etwa um die Überprüfung von Rechen- oder
Beweistechniken geht; sie bieten sich dagegen weniger bei
komplexen Feinzielen (wie etwa Feinziel Nr. 5) an.



AG zur Vorlesung Strafrecht
Sebastian Koch
8. November 2012
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Um welche Veranstaltung geht es?
In der juristischen Fakultät werden die klassischen (Haupt-
)Vorlesungen über das Semester hinweg durch
Arbeitsgemeinschaften (AGs) begleitet. In diesen wöchentlichen,
zweistündigen Einheiten wird mit einer Gruppe von Studierenden
(etwa 20 Personen) der zuvor in der Vorlesung erarbeitete Stoff
nochmal wiederholt und anhand konkreter Fallbeispiele eingeübt.
Als Beispiel soll hier eine AG zur Vorlesung „Strafrecht –
Besonderer Teil“ dienen, in der den Studierenden Tatbestände
des Strafgesetzbuches, wie z.B. Diebstahl, Mord oder
Brandstiftung vermittelt werden.

Welche möglichen Lehr- und Lernziele
gibt es?
Das übergeordnete (auf das gesamte Semester bezogene) Ziel
dieser Veranstaltung ist es, dass die Studierenden die erlernten
Straftatbestände auf einen konkreten Sachverhalt anwenden
können und so prüfen können, nach welcher Gesetzesvorschrift
sich der Täter eines fiktiven Übungsfalles strafbar gemacht hat.
Über das Semester hinweg sollen den Studierenden die
wichtigsten Straftatbestände des Strafgesetzbuches nahe
gebracht werden, so dass diese nach dem Semester in der Lage
sind, ein umfangreiches strafrechtliches Gutachten zu verfassen.

Das Thema und Feinziel der einzelnen AG-Einheit ist die
Vermittlung eines bestimmten Straftatbestandes (beispielsweise
„§ 263 – Betrug“ oder „§ 223 – Körperverletzung“). Hierzu müssen



die Studierenden zunächst die abstrakte Formulierung des
Gesetzeswortlauts in verschiedene Einzelbestandteile zerlegen
und dann überprüfen, ob sich der Übungsfall tatsächlich mit dem
Gesetzeswortlaut deckt. Die Studierenden sollen die
Besonderheiten der Vorschrift, ihre enthaltenen Definitionen,
Probleme und Verbindungen zu anderen Vorschriften sicher
beherrschen. Der theoretische Teil der AG beinhaltet die
Erläuterung der einzelnen Straftatbestände und die darin
enthaltenen Einzelfragen, die anhand von Definitionen dargestellt
werden. So unterscheiden sich z.B. die Tatmerkmale „einsteigen“,
„einbrechen“ und „eindringen“ bei Eigentumsdelikten stark
voneinander, ebenso wie die Tatmerkmale „hinterlistig“ und
„heimtückisch“ bei Körperverletzungs- oder Tötungsdelikten. Von
den Studierenden wird erwartet, dass sie diese Begrifflichkeiten
sauber auseinanderhalten können.

Die sichere Beherrschung jeder dieser Definitionen (und die
damit verbundenen Problemfelder) stellt damit ein Zwischen-
oder Feinziel dar, da eine Vorschrift des Strafgesetzbuches nur
dann vollständig erfasst, beherrscht und korrekt angewendet
werden kann, wenn ihr exakter Anwendungsbereich (welcher
gerade durch die Definitionen eingegrenzt wird) erfüllt ist.

Welche möglichen Lehr- und
Lernmethoden können in der Übung
zum Einsatz kommen?
Gruppendiskussionen innerhalb der Studierenden können dazu
beitragen schwierige und z.T. auch kontroverse Probleme zu
erarbeiten, darzustellen und innerhalb der Diskussion mit
fundierten Argumenten zu vertreten. Hierbei lassen sich die
Gruppen meist unproblematisch in verschiedene Lager („Meinung
A“ und „Meinung B“) aufteilen. Da es in der Rechtswissenschaft
meistens kein eindeutiges „Richtig“ oder „Falsch“ gibt, dienen
solche Übungen in erster Linie dazu, das Rechtsverständnis und
das Argumentationsvermögen zu schulen.



Wie können die Lernziele überprüft
werden?
Die eingängigste praktische Methode, die auch der
Prüfungsrealität entspricht, ist die Bearbeitung eines
Beispielsfalles, der die in der AG bisher besprochenen
Straftatbestände enthält. Die Fallbearbeitung dient den
Dozierenden gleichzeitig dazu, zu überprüfen, ob der Stoff der
Einheit von den Studierenden verstanden wurde und an einem
praktischen Beispiel angewendet werden kann.
Ein (sehr verkürzter) Fall kann z.B. so aussehen: „A lauert B hinter
einer Häuserecke auf und erschlägt ihn hinterrücks mit einer Axt.“
Die Studierenden müssten hier prüfen, ob Mord oder Totschlag
vorliegt.

Eine weitere Methode, die Lernziele zu überprüfen ist es, den
Studierenden praktische Fälle zur Bearbeitung mit nach Hause zu
geben. Die Studierenden können diese dann selbständig
bearbeiten und so bereits selbst eigene Schwächen z.B. bei der
Formulierung erkennen. Die Lehrperson bewertet diese Leistung
und hat somit (neben der kollektiven Kontrolle durch die
gemeinsame Fallösung) die Möglichkeit, die Lernfortschritte der
einzelnen Studierenden zu überprüfen.



Grundlagen des Stahlbeton- und
Spannbetonbaus I
Dipl. Ing. Karsten Winkler
8. November 2012

Um welche Veranstaltung geht es?
Übungsveranstaltung zu „Grundlagen des Stahlbeton- und
Spannbetonbaus I“

Bei der betreffenden Veranstaltung handelt es sich um eine 90-
minütige Veranstaltung im 4. Semester des Bauingenieurstudiums
im Hörsaal HIA mit ca. 120 Teilnehmenden. Das inhaltliche und
fachliche Ziel der Übungsveranstaltungen ist die geführte
Anwendung und praktische Vertiefung der in der Vorlesung
erläuterten Inhalte an konkreten Beispielen, in diesem Fall
anhand vorgegebener praxisnaher Stahlbetonkonstruktionen.

Welcher Stoff wird in der konkreten
Übungssitzung behandelt?
Die hier vorgestellte Übungsveranstaltung findet zeitlich ca. zur
Mitte der Vorlesungszeit statt. Nachdem die wichtigsten
fachlichen Grundprinzipien (Materialgesetze, mechanische
Zusammenhänge, Tragmodelle, Bemessungskonzepte) vorgestellt
und anhand von einzelnen Beispielen geübt wurden, steht eine
den bisherigen Stoff zusammenfassende Übungsaufgabe an.
Diese dient in erster Linie der Vertiefung und Einübung der
Berechnungsabläufe, umfasst jedoch auch einzelne
Besonderheiten und somit im Detail ein entsprechende
Transferleistung. Die Aufgabenstellung orientiert sich an der
Leittextmethode: Das Aufgabenblatt umfasst drei Seiten. Zunächst
ist eine für den Stahlbetonbau typische Problemstellung
(Plattenbalkenquerschnitt auf Stützen gelagert) in Form einer



übersichtlichen Skizze dargestellt. Zu dieser Skizze (Zeichnung in
Ansicht, Aufsicht und relevanten Schnittdarstellungen) sind
Auszüge aus einer bereits durchgeführten statischen Berechnung
und Bemessung angegeben. Diese Berechnungsschritte variieren
in der Detailtiefe: Mal sind nur Endergebnisse oder
Zwischenergebnisse als Zahlenwert angegeben, mal sind
vollständige Formeln abgedruckt. Zugleich sind diese
„Lösungsvorschläge“ bewusst mit einigen Fehlern versehen
worden, wobei der Anspruch zum Entdecken der fehlerhaften
Lösung variiert: So sind zwischen dem Zahlendreher und
Rechenfehler auch aus Klausuren bekannte typische
Fehlerquellen eingearbeitet, in einem Unterpunkt ist gar ein für
diese Problemstellung nicht zulässiges Berechnungsverfahren
angewendet und abgedruckt worden.

Welche möglichen Lehr- und Lernziele
gibt es?
In dieser speziellen Übungsveranstaltung stehen insbesondere
die „sozialen Kompetenzen“ im Mittelpunkt. Die Studierenden
sollen selbständig und eigenverantwortlich agieren, organisieren,
kommunizieren und entsprechend auch fachlich richtig handeln
(in diesem Fall überprüfen und berechnen). Im Einzelnen werden
die Studierenden mit folgenden Anforderungen („social skills“)
konfrontiert, dessen Gewichtung in der tatsächlichen Umsetzung
sicher variiert und von denen nicht alle gleichermaßen in der
Sitzung berücksichtigt werden können:

Teamfähigkeit: Arbeiten im (neuen) Team, das bedeutet:
Neue Teammitglieder kennenlernen, sich selbst vorstellen,
Rollen und damit Aufgaben im Team erkennen und verteilen,
Teammitglieder in eigene Überlegungen, Problemstellungen
und Ideen mit einbeziehen und gleichzeitig auch jene der
anderen zu verstehen, zu hinterfragen, aber auch „bessere“
Ideen oder Ratschläge und Hilfen annehmen.

Kommunikationsfähigkeit (hier als Mehrwegkommunikation):
untereinander in Kleingruppen (Arbeitsauftrag klären,
Lösungsstrategie des Teams diskutieren und festlegen,
Vorstellen der eigenen Ideen, Zuhören und Verstehen der
anderen Meinungen, faire und sachliche Diskussion der



Vorschläge),

innerhalb der Studierendenschaft im Hörsaal (Ausreden
lassen, Regeln des Feedbacks einhalten, eine Reihenfolge bei
der Wortmeldung einhalten, im großen Hörsaal vor vielen
Studierenden zu sprechen

zum Dozenten bzw. zum „virtuellen Vorgesetzten“ (sachliche
Argumentation, präzise Wortwahl, Umgang mit
überraschenden oder direkten Gegenfragen)

Umgang mit Fachtermini (unverständliche oder unbekannte
Begriffe zu hinterfragen, Verbesserungen und Korrekturen der
eigenen Wortwahl annehmen, andere Wortbeiträgen auf
korrekte und präzise Anwendung der Fachbegriffe zu prüfen
und ggfs. offen aber respektvoll zu thematisieren)

Verantwortungsbewusstsein:
durch die simulierten Rahmenbedingungen „erster Arbeitstag
im neuen Ingenieurbüro beim neuen Arbeitgeber“ wird ein
relevantes Szenario geschaffen, welches einen Großteil der
Teilnehmenden ansprechen und motivieren soll(te).

Führungskompetenz:
innerhalb der Gruppe Stärken und Schwächen der Mitglieder
sowie von sich selbst erkennen und respektieren, sich
gegenseitig unterstützen, das Team auf den gleichen
Wissensstand bringen, Ergebnisse teilen

Präsentationsfähigkeit und -vermögen beim Vorstellen der
Ergebnisse:
Eigene Gedankengänge zu erläutern (die Zuhörenden abholen
und zum eigenen Lösungsweg hinführen), selbstbewusstes
Auftreten, Diskutieren „auf Augenhöhe“ in sachlichem und
respektvollem Ton

Methodische Kompetenzen – Sequenzen wissenschaftlicher
Arbeit:
Werkzeuge und Hilfsmittel organisieren (Taschenrechner,
Tabellenbücher, Skripte), geeignete Methoden zur Lösung
ermitteln und auswählen (im konkreten Fall z. B. Nachrechnen
der vorgegebenen Lösung vs. eigenständige Lösung der Aufgabe
und anschließender Vergleich der Ergebnisse), kritisches
Hinterfragen von Berechnungsschritten und (eigenen) Lösungen



Darüber hinaus bestehen die fachlichen Inhalte darin, das zuvor
in Vorlesungen und teilweise auch in Übungen Gehörte bzw.
Erlernte zu vertiefen und selbständig anzuwenden, Hintergründe
einzelner Themen anhand dieses Projektes in Verbindung zu
bringen und fachliche Zusammenhänge zu erkennen und in Bezug
auf die Lösung zu erarbeiten. Die fachlichen Kenntnisse sind auf
eine neue und zunächst unbekannte Problemstellung zu
transferieren, der eigenständige Umgang mit Hilfsmitteln und
Fachliteratur (Tabellenbücher, Skripte, Bücher) wird trainiert.

Welche Lehr- und Lernmethoden
können in der Übung zum Einsatz
kommen?
Als Grundelement wird eine Variante der Leittextmethode
umgesetzt. Nach der Vorbereitung der Teilnehmenden
(Ankündigung in vorheriger Veranstaltung bzw. über Moodle, die
Arbeitsmaterialien wie Tabellenbuch, Skript, eigene Mitschriften
etc. zu dieser Veranstaltung mitzubringen) wird von der
Lehrperson eine Gruppeneinteilung vorgenommen und das
Szenario dieser Veranstaltung erläutert:

Einteilung der Gruppe erfolgt durch Durchzählen lassen der
Studierenden bis zehn sowie durch Zuordnung gleicher
Nummern zu einer Gruppe

Verteilung der Aufgabenstellungen an die Gruppen (jeder
Teilnehmende erhält ein identisches Aufgabenblatt)

Das Szenario ist der erste Arbeitstag nach dem
Studienabschluss beim neuen Arbeitsgeber in einem neuen
Team.

Aufgabe ist es, die vorliegende Statik zu überprüfen und zu
vorgegebenen Zeitpunkten der Lehrperson als „virtueller
Büroleitung“ im Plenum vorzustellen.



Wie können die Lernziele überprüft
werden?
In der Veranstaltung wechseln sich Phasen eigenständiger Arbeit
und öffentliche Diskussionsphasen ab. In den Phasen der
eigenständigen Arbeit wechselt der*die Dozent*in als „stille*r
Beobachter*in“ zwischen den einzelnen Gruppen, und kann so
anhand einzelner Sequenzen die Zusammenarbeit in den
Gruppen beobachten und die zwangsläufig unterschiedlichen
Herangehensweisen erkennen. Auf diese Weise ergibt sich nicht
nur ein deutlicheres Bild vom fachlichen Kenntnisstand der
Studierenden, sondern auch eine erste Rückmeldung bezüglich
vorhandener Kompetenzen, aber auch hinsichtlich auftretender
Probleme.
In der ersten Diskussionsphase stellen die Gruppen ihre ersten
Ergebnisse dem Plenum sowie dem Übungsgruppenleiter vor, der
diese an der Tafel festhält, ohne die Ergebnisse zu bewerten.
Anschließend regt die Lehrperson durch Rückfragen an die
Studierenden die Diskussion der Ergebnisse an („Was halten Sie nun

von diesen Ergebnissen?“, „Wie finden wir nun heraus, welches Ergebnis

richtig ist?“, „Welches Ergebnis können Sie ausschließen?“, „Möchte eine
Gruppe Ihr Ergebnis korrigieren? Wenn ja, warum haben Sie Ihre Meinung

geändert?“, …).

Nach dieser ersten Diskussionsrunde ermuntert der*die Dozent*in
die Studierenden, die Sprecher*innenrolle in den Gruppen für die
nächste Runde zu variieren. Im Anschluss an die folgende
Gruppenarbeitsphase erfolgt die Vorstellung der weiteren
Ergebnisse nun von den Studierenden selbst, d. h. dass diese ihre
Ergebnisse gemäß dem Tafelschema aus der ersten
Diskussionsrunde nun an der Tafel selbst vorstellen und kurz
erläutern.
Diese Runden werden jeweils durch kurze Diskussionsblöcke
abgeschlossen. Aufgrund der Zeitbegrenzung ließen sich bisher
jedoch nicht mehr als drei Diskussionsrunden realisieren.

Es hat sich gezeigt, dass zum Ende der Veranstaltung nach 90
Minuten ein noch erheblicher, sehr positiver Diskussions- und
Kommunikationsbedarf bei den Studierenden besteht – sowohl
untereinander als auch zur Lehrperson. Insofern bietet es sich an,
als Erweiterung Elemente aus Moodle zu nutzen (z. B.
Diskussionsforum).


